
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2018

Daten für die Monate  
3/2018 bis 5/2018

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.3.18, 10.4.18, 11.5.18
ESt, KSt = 12.3.18
GewSt, GrundSt = 15.5.18

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.3.18, 13.4.18, 14.5.18
ESt, KSt = 15.3.18
GewSt, GrundSt = 18.5.18

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/18 = 27.3.18
Fälligkeit Beiträge 4/18 = 26.4.18
Fälligkeit Beiträge 5/18 = 29.5.18* 

* In Bundesländern, in denen Fronleich-
nam (31.5.18) ein Feier tag ist, gilt der 
28.5.18.

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/16 5/17 8/17 12/17
+ 1,7 % + 1,4 % + 1,8 % + 1,6 %

Für Arbeitgeber

Neues Verwaltungsschreiben zur Behandlung  
der Kostenbeteiligung bei Dienstwagen

| Leistet der Arbeitnehmer Zuzahlungen zu einem auch privat genutzten Firmen-
wagen, reduzieren diese den geldwerten Vorteil bei der Ein-Prozent-Regel unab-
hängig davon, ob es sich um einzelne Kfz-Kosten oder ein pauschales Nutzungsent-
gelt handelt. Diese neue Rechtsprechung wendet die Finanzverwaltung nunmehr 
an. Somit musste das Verwaltungsschreiben aus 2013 überarbeitet werden. |

Neue Rechtsprechung 

Zahlt der Arbeitnehmer für die außer-
dienstliche Nutzung (= private Fahrten, 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie Familienheim-
fahrten bei doppelter Haushaltsführung) 
eines Firmenwagens ein Nutzungsent-
gelt, mindert dieses den geldwerten 
Vorteil. Nach der neuen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs gilt dies auch, 
wenn der Arbeitnehmer einzelne Kosten 
(z. B. Kraftstoffkosten) trägt und der 
geldwerte Vorteil nach der Ein-Prozent-
Regel ermittelt wird.

Beachten Sie | Übersteigen die Eigen-
leistungen den geldwerten Vorteil, führt 
der übersteigende Betrag weder zu ne-
gativem Arbeitslohn noch zu Werbungs-
kosten. Der geldwerte Vorteil kann sich 
sowohl bei der Ein-Prozent-Regel als 

auch bei der Fahrtenbuchmethode ma-
ximal auf 0 EUR verringern. Es kann 
kein „geldwerter Nachteil“ entstehen.

Neu gefasstes  
Verwaltungsschreiben

Das Bundesfinanzministerium wendet 
die neue Rechtsprechung in allen offe-
nen Fällen an. Folgende Aspekte sind 
hervorzuheben: 

Ob das Nutzungsentgelt pauschal oder 
entsprechend der tatsächlichen Kfz-
Nutzung bemessen wird, ist unerheb-
lich. Das Nutzungsentgelt muss arbeits-
vertraglich oder aufgrund einer anderen 
arbeits- oder dienstrechtlichen Rechts-
grundlage vereinbart worden sein. Kein 
Nutzungsentgelt ist insbesondere der 
Barlohnverzicht des Arbeitnehmers im 
Rahmen einer Gehaltsumwandlung. 

Do r o thee  We i l e r  
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Für Arbeitgeber

Rentenversicherung: Beitragssatz sinkt auf 18,6 %

| Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 1.1.2018 von 18,7 % auf 
18,6 % (Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 9,3 %) gesunken. In der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung erfolgte ebenfalls eine Reduzierung: von 24,8 % 
auf 24,7 % (Arbeitnehmer: 9,3 %, Arbeitgeber: 15,4 %). |

Hintergrund: Der Beitragssatz zur Rente 
muss nach den gesetzlichen Vorgaben 
gesenkt werden – und zwar dann, wenn 
die Nachhaltigkeitsrücklage zum Ende 
des Folgejahres das 1,5-fache der Mo-

natsausgaben der Rentenkasse voraus-
sichtlich übersteigt. 

Quelle | Bundesregierung vom 22.11.2017: „Ren-
tenversicherung: Beitragssatz sinkt auf 18,6 Pro-
zent“; Bundesrat vom 15.12.2017, Drs. 718/17 (B) 

Für Arbeitnehmer

Fahrtkosten: Keine  
erste Tätigkeitsstätte  
bei unabwendbarer 
Verlegung des  
Arbeitsplatzes

| Arbeitnehmer haben keine erste Tätig-
keitsstätte, wenn sie ihren eigentlichen 
Arbeitsplatz aufgrund eines unab-
wendbaren Ereignisses verlassen und 
vorübergehend an einem anderen Ort 
arbeiten müssen. So lautet eine Verfü-
gung der Finanzbehörde Hamburg. |

Hintergrund

Handelt es sich um eine erste Tätigkeits-
stätte, sind die Fahrtkosten „nur“ mit 
der Entfernungspauschale (0,30 EUR je 
Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte) als Werbungs-
kosten abzugsfähig. 

Demgegenüber können die Fahrten 
zum vorübergehenden Arbeitsort mit 
0,30 EUR je gefahrenen Kilometer  
(= Hin- und Rückfahrt) oder den tatsäch-
lichen Kosten als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. Zudem können 
für die ersten drei Monate grundsätzlich 
auch Verpflegungsmehraufwendungen 
als Werbungskosten angesetzt werden.  

Unabwendbares Ereignis

Ein unabwendbares Ereignis liegt bei-
spielsweise vor, wenn das Büro

 • abgebrannt ist und kernsaniert 
werden muss oder 

 • nach einem Hochwasser wieder 
ertüchtigt werden muss.

Wird Personal aber nur ausgelagert, um 
Schönheitsreparaturen durchzuführen, 
greifen die Aussagen der Finanzbehörde 
Hamburg nicht. Hier liegt kein unab-
wendbares Ereignis vor.

PRAXISHINWEIS | Damit das Finanz-
amt den Werbungskostenabzug akzep-
tiert, empfiehlt es sich, der Steuerer-
klärung eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers beizufügen, aus der sich 
ergibt, dass der vorübergehende Wech-
sel des Arbeitsplatzes auf einem unab-
wendbaren Ereignis beruhte.

Quelle | Finanzbehörde Hamburg, Fachinfo 
5/2017 vom 11.10.2017, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 198033

Folgende Möglichkeiten bestehen:

 • Nutzungsunabhängige Pauschalen
▪▪ z. B. pauschaler monatlicher Ein-

behalt i. H. von 150 EUR
▪▪ Übernahme der Leasingraten

 • Nutzungsabhängige Pauschalen 
(z. B. 0,20 EUR je privat gefahre-
nem km)

 • vollständige oder teilweise Über-
nahme einzelner Kfz-Kosten (bei-
spielsweise Treibstoffkosten, War-
tungs- und Reparaturkosten, Kraft-
fahrzeugsteuer, Stellplatzmiete, 
Aufwendungen für die Wagenpflege 
und -wäsche). 

Beachten Sie | Unberücksichtigt 
bleiben hingegen Kosten, die nicht 
zu den Gesamtkosten des Pkw ge-
hören (z. B. Vignetten, Mautgebüh-
ren, Parkgebühren, Aufwendungen 
für Insassen- und Unfallversiche-
rungen, Verwarnungs-, Ordnungs- 
und Bußgelder).

Wahlrecht bei Fahrtenbuchmethode

Wird der geldwerte Vorteil nach der 
Fahrtenbuchmethode bestimmt, be-
steht folgendes Wahlrecht: 

 • Grundsätzlich fließen vom Arbeit-
nehmer selbst getragene individu-
elle Kosten nicht in die Kfz-Ge-
samtkosten ein. Der individuelle 
Nutzungswert ist dann anhand der 
(niedrigeren) Gesamtkosten zu er-
mitteln.

 • Es wird aber nicht beanstandet, 
wenn vom Arbeitnehmer selbst ge-
tragene Kosten in die Gesamtkos-
ten einbezogen und wie bei der 
Ein-Prozent-Regel als Nutzungs-
entgelt behandelt werden.

Lohnsteuerabzugsverfahren

Soweit sich aus der arbeitsvertraglichen 
oder einer anderen arbeits- oder dienst-
rechtlichen Rechtsgrundlage nichts an-
deres ergibt, muss der Arbeitgeber die 
individuellen Kfz-Kosten des Arbeitneh-
mers bei der Nutzungswertermittlung 
anrechnen.

Der Arbeitnehmer hat die Höhe der in-
dividuellen Kfz-Kosten und die Gesamt-
fahrleistung jährlich fahrzeugbezogen 
schriftlich darzulegen und nachzuwei-
sen. Die Erklärungen und Belege sind 
im Original zum Lohnkonto zu nehmen.

Beachten Sie | Aus Vereinfachungs-
gründen kann für den Lohnsteuerabzug 
zunächst vorläufig fahrzeugbezogen die 
Erklärung des Vorjahres zugrunde ge-
legt werden. Nach dem Kalenderjahr 
oder nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses ist der tatsächliche Nutzungs-
wert zu ermitteln und eine etwaige 
Lohnsteuerdifferenz auszugleichen.

Veranlagungsverfahren

Bleiben die Zuzahlungen beim Lohn-
steuerabzug unberücksichtigt, kann sie 
der Arbeitnehmer in seiner Einkom-
mensteuererklärung geltend machen. 
Dazu muss er die Nutzungsvereinba-
rung vorlegen und (fahrzeugbezogen) 
darlegen, wie der Arbeitgeber den Nut-
zungswert ermittelt und versteuert hat. 
Dies kann beispielsweise durch eine Ar-
beitgeberbescheinigung erfolgen. Zu-
dem muss er die Höhe der von ihm ge-
tragenen individuellen Kfz-Kosten und 
die Gesamtfahrleistung im Kalenderjahr 
nachweisen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 21.9.2017, Az. IV 
C 5 - S 2334/11/10004-02, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 196850; BFH-Urteile vom 30.11.2016, 
Az. VI R 2/15 und Az. VI R 49/14 
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Für Unternehmer

Der Deutsche Steuerberaterverband warnt:  
Vorsicht bei der Buchung von EC-Kartenumsätzen!

| Es entspricht der gelebten Praxis, dass die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze 
über das Kassenbuch erfolgt und die EC-Zahlungen quasi als „Ausgabe“ wieder 
ausgetragen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird sodann der Gesamtbetrag 
entsprechend im Kassenkonto gebucht und die EC-Kartenumsätze über das Geld-
transitkonto ausgebucht (durchlaufender Posten). Diese Handhabung akzeptiert 
das Bundesfinanzministerium jedoch nicht. Darauf hat der Deutsche Steuerbera-
terverband hingewiesen. |

Das Bundesfinanzministerium vertritt in 
einem Schreiben an den Deutschen 
Steuerberaterverband folgende Auffas-
sung: In der Regel sind bare und unbare 
Geschäftsvorfälle getrennt zu verbu-
chen. Im Kassenbuch sind nur Barein-
nahmen und Barausgaben zu erfassen. 
Die Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle 
im Kassenbuch stellt einen formellen 
Mangel dar und widerspricht dem 
Grundsatz der Wahrheit und Klarheit 
einer kaufmännischen Buchführung. 
Die steuerrechtliche Würdigung des 
Sachverhalts hängt von den Umstän-
den des Einzelfalls ab.

Deutscher Steuerberaterverband 
spart nicht mit Kritik

Nach Ansicht des Deutschen Steuerbe-
raterverbands ist die Erst-Erfassung 
der Gesamtumsätze über das Kassen-
buch praktikabel – vor allem wird die 
Umsatzsteuer korrekt erfasst! Dies ist 
besonders dann von Bedeutung, wenn 
die EC-Umsätze im Kassensystem nicht 
getrennt nach 7%igen und 19%igen 
Umsätzen ausgewiesen werden, son-
dern nur die Gesamtumsätze.

Diesen Standpunkt hat der Deutsche 
Steuerberaterverband gegenüber dem 
Bundesfinanzministerium adressiert 
und u. a. folgende weitere Argumente 
angeführt:

Das Kassenbuch wird immer am Ende 
eines Tages geführt. Im selben Moment 
der Erfassung der Gesamtumsätze im 
Kassenbuch werden die EC-Kartenum-
sätze bereits wieder ausgetragen. Das 
Kassenbuch weist folglich unmittelbar 
im Zeitpunkt der Eintragung der Um-
sätze nebst Austragung der EC-Karten-
umsätze den korrekten Tagesendbe-
stand aus. Damit sind eine hohe Trans-
parenz und ein hoher Informationsge-
halt im Kassenbuch gewährleistet.

PRAXISHINWEIS | Wird die Erfassung 
unbarer Geschäftsvorfälle im Kassen-
buch von Betriebsprüfern als formeller 
Mangel beanstandet, dann haben sie 
zwar das Bundesfinanzministerium 
„auf ihrer Seite“. Allerdings hat das 
Bundesfinanzministerium auch deut-
lich gemacht, dass die steuerrechtliche 
Würdigung von den Umständen des 
Einzelfalls abhängt.  

Dem Deutschen Steuerberaterver-
band ist beizupflichten, dass diesem 
Erfassungs- und Buchungsformalis-
mus kein entsprechender Mehrwert 
gegenübersteht. Für die Praxis bleibt 
zu hoffen, dass das Bundesfinanzmi-
nisterium seine restriktive Sichtweise 
überdenken wird. 

Quelle | DStV „Obacht bei der Buchung von 
EC-Kartenumsätzen!“, Stand: 7.12.2017, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198273

Für alle Steuerpflichtigen

Leitfaden zu steuerfreien Einkünften im Ehrenamt

| Das Bayerische Landesamt für Steuern hat seinen Leitfaden zu steuerfreien 
Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit aktualisiert. In der ausführlichen Bro-
schüre wird dargestellt, unter welchen Voraussetzungen der Übungsleiterfreibe-
trag (2.400 EUR p. a.) und die Ehrenamtspauschale (720 EUR p. a.) beansprucht 
werden können. |

Der Leitfaden umfasst 24 Seiten und 
hat den Rechtsstand November 2017.  

Er kann unter www.iww.de/s345 kos-
tenfrei heruntergeladen werden. 

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Rechtsprechung 
zur Abzugsfähigkeit  
von Schulgeld  
bei Privatschulen

| Der Sonderausgabenabzug für 
Schulgeld beim Besuch von Privat-
schulen setzt nicht voraus, dass die 
zuständige Schulbehörde in einem 
Grundlagenbescheid bescheinigt, dass 
die Privatschule ordnungsgemäß auf 
einen anerkannten Schul- oder Berufs-
abschluss vorbereitet. Wie der Bundes-
finanzhof entgegen der Verwaltungs-
meinung entschieden hat, muss 
vielmehr die Finanzbehörde die ord-
nungsgemäße Vorbereitung auf einen 
anerkannten Abschluss prüfen. |

Hintergrund: Unter gewissen Voraus-
setzungen können Eltern 30 % des Ent-
gelts (höchstens aber 5.000 EUR) für 
den Schulbesuch ihres Kindes an einer 
Privatschule als Sonderausgaben ab-
setzen. Führt eine Privatschule nicht zu 
einem anerkannten Schul- oder Be-
rufsabschluss, sondern bereitet sie nur 
auf einen solchen vor, muss nachgewie-
sen werden, dass sie eine ordnungsge-
mäße Vorbereitung gewährleistet. An-
sonsten ist das Schulgeld nicht als Son-
derausgabe abziehbar.

▪◼ Sachverhalt

Im Streitfall besuchte die Tochter eine 
Privatschule, die auf die Mittlere Reife 
vorbereitet. Die Prüfung wurde von  
einer staatlichen Schule abgenom-
men. Das Finanzamt verweigerte den 
Sonderausgabenabzug für das Schul-
geld, weil die Eltern keinen Anerken-
nungsbescheid der zuständigen Kul-
tusbehörde für die Privatschule vorge-
legt hatten. Das Finanzgericht Mün-
chen war indes der Ansicht, dass ein 
solcher Anerkennungsbescheid nicht 
gesetzlich gefordert wird. Der Bun-
desfinanzhof sah das genauso.

Wenn der Gesetzgeber auf eine verbind-
liche Entscheidung durch eine Schulbe-
hörde verzichtet und die Finanzbehör-
den mit der Prüfung betraut, mag das 
nicht zweckmäßig sein, so der Bundes-
finanzhof. Dem Finanzamt bleibt es aber 
unbenommen, sich mit den Schulbehör-
den in Verbindung zu setzen und deren 
Einschätzung zur Erfüllung der schuli-
schen Kriterien zu berücksichtigen.
Quelle | BFH-Urteil vom 20.6.2017, Az. X R 
26/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197826
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Für Kapitalanleger

Für Vergleichszahlungen bei Kündigung eines  
Bausparvertrags ist Abgeltungsteuer einzubehalten

| Kündigt eine Bausparkasse einen Bausparvertrag und leistet an den Sparer eine 
Vergleichszahlung, handelt es sich um eine steuerpflichtige Entschädigungszah-
lung, für die die Bausparkasse Abgeltungsteuer einbehalten muss. Darauf hat das 
Finanzministerium Schleswig-Holstein (17.11.2017, Az. VI 3012-S-2252-379, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198272) hingewiesen. |

Für Unternehmer

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben  
für 2018 veröffentlicht

| Die Finanzverwaltung hat die für 2018 geltenden Pauschbeträge für unentgeltli-
che Wertabgaben (Sachentnahmen) veröffentlicht. |

Die Pauschbeträge beruhen auf Erfah-
rungswerten und bieten dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, Warenent-
nahmen monatlich pauschal zu verbu-
chen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen.

Beachten Sie | Da diese Regelung der 
Vereinfachung dienen soll, sind Zu- 

oder Abschläge wegen individueller 
Ess- oder Trinkgewohnheiten nicht zu-
lässig. Selbst Krankheit oder Urlaub 
rechtfertigen keine abweichende Hand-
habung.

Quelle | BMF-Schreiben vom 13.12.2017, Az. 
IV A 4 - S 1547/13/10001-05, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 198680

Für GmbH-Gesellschafter

Verzicht auf Pensionsansprüche kann teuer werden

| Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber seiner Kapitalgesell-
schaft auf eine bereits erdiente (werthaltige) Pensionsanwartschaft, resultieren da-
raus unliebsame steuerliche Folgen, wie ein Urteil des Bundesfinanzhofs zeigt. |

Der Verzicht auf eine bereits erdiente 
werthaltige Pensionsanwartschaft ist 
regelmäßig durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst und stellt eine ver-
deckte Einlage dar, die zu einem Zufluss 
von Arbeitslohn führt, ohne dass tat-
sächlich Geld geflossen ist! Die Bewer-
tung erfolgt mit dem Teilwert der Pensi-
onsanwartschaft des Gesellschafter-
Geschäftsführers. Der Auflösungsbetrag 
der Rückstellung ist insoweit irrelevant.

Eine andere Wertung kommt nur in sel-
tenen Fällen in Betracht, wenn auch ein 
fremder Geschäftsführer unter sonst 
gleichen Umständen die Pensionsan-
wartschaft aufgegeben hätte. 

Da es sich um eine Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit handelt, ist zu-
mindest eine Tarifermäßigung per 
Fünftelregelung möglich. Zudem erhö-
hen sich die Anschaffungskosten des 
Gesellschafters für die Beteiligung.

Für alle Steuerpflichtigen

„Hunde-Gassi-Service“: 
Aufwendungen können  
als haushaltsnahe  
Dienstleistungen  
steuerbegünstigt sein

| Das Finanzgericht Hessen hatte Auf-
wendungen für einen „Hunde-Gassi-
Service“ als steuerbegünstigte haus-
haltsnahe Dienstleistungen eingestuft. 
Mit dieser Entscheidung wollte sich die 
Finanzverwaltung allerdings nicht zu-
frieden geben und hatte deshalb Nicht-
zulassungsbeschwerde eingelegt, die 
der Bundesfinanzhof nun aber als un-
begründet zurückgewiesen hat. |

Hintergrund

Bei haushaltsnahen Dienstleistungen 
wird die Einkommensteuer auf Antrag 
des Steuerpflichtigen um 20 % der Auf-
wendungen (höchstens 4.000 EUR) er-
mäßigt. 

Es muss sich um Tätigkeiten handeln, 
die ansonsten üblicherweise von Fami-
lienmitgliedern erbracht und in unmit-
telbarem räumlichen Zusammenhang 
zum Haushalt durchgeführt werden 
und dem Haushalt dienen. Dabei wer-
den die Grenzen des Haushalts nicht 
ausnahmslos durch die Grundstücks-
grenzen abgesteckt.

Begründung  
des Bundesfinanzhofs

In seinem Beschluss wies der Bundesfi-
nanzhof insbesondere auf Folgendes 
hin: Das Ausführen eines im Haushalt 
des Steuerpflichtigen lebenden Hundes 
außerhalb der Grundstücksgrenzen für 
ein bis zwei Stunden kann jedenfalls 
dann räumlich-funktional „in“ dem 
Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht 
werden, wenn der Hund zum Ausführen 
im Haushalt des Steuerpflichtigen abge-
holt und nach dem Ausführen dorthin 
zurückgebracht wird. 

Der räumliche Bezug zum Haushalt er-
gibt sich daraus, dass ein wesentlicher 
Teil der Dienstleistung mit der Abholung 
und dem Zurückbringen des Hundes 
räumlich „in“ dem Haushalt des Steuer-
pflichtigen erbracht wird.

Quelle | BFH, Beschluss vom 25.9.2017, Az. VI 
B 25/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197968

Beachten Sie | Die Annahme einer 
verdeckten Einlage ist auch nicht aus-
geschlossen, weil die Pensionszusage 
angepasst wurde, um eine steuerliche 
Überversorgung zu vermeiden. Diese 
liegt vor, wenn die betrieblichen Versor-
gungsanwartschaften zuzüglich der 
Anwartschaft aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung 75 % des Aktiv-
lohns am Bilanzstichtag übersteigen.

PRAXISHINWEIS | Die Minderung 
des Aktivgehalts führt zwar regelmä-
ßig zu einer Überversorgung des Ge-
schäftsführers, sofern die Altersver-
sorgung nicht entsprechend gesenkt 
wird. Dies gilt jedoch nicht für bereits 
erdiente Anwartschaften, die bis zur 
Absenkung der Aktivbezüge nicht 
überversorgend waren.

Quelle | BFH-Urteil vom 23.8.2017, Az. VI R 
4/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197816
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Für Unternehmer

Unverzinsliche Angehörigendarlehen sind in  
der Bilanz gewinnerhöhend abzuzinsen

| Unverzinsliche (betriebliche) Verbindlichkeiten sind mit einem Zinssatz von 5,5 % 
gewinnerhöhend abzuzinsen, sofern die Laufzeit am Bilanzstichtag mindestens  
12 Monate beträgt. Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch 
für Angehörigendarlehen, wenn diese unter Heranziehung des Fremdvergleichs 
steuerrechtlich anzuerkennen sind. |

Großzügige Sichtweise  
zur Fremdüblichkeit

Die Vorinstanz, das Finanzgericht Mün-
chen, hatte die von der Ehefrau des Be-
triebsinhabers gewährten unverzinsli-
chen Darlehen bei einer Gesamtwürdi-
gung aller Indizien als fremdüblich be-
urteilt – trotz der mangelnden Besiche-
rung und der erst später erfolgten 
schriftlichen Fixierung der Darlehens-
modalitäten. Dass die Darlehensver-
hältnisse einem Fremdvergleich stand-
halten, hielt der Bundesfinanzhof zu-
mindest für möglich, sodass er an die 
Feststellungen der Vorinstanz gebun-
den war.

Beachten Sie | Wäre hier eine andere 
Beurteilung erfolgt, wären die Darlehen 
dem Privatvermögen des Betriebsin-
habers zuzuordnen gewesen. Eine Gut-
schrift auf dem betrieblichen Konto 
hätte zwingend als Einlage erfasst wer-
den müssen und eine Abzinsung wäre 
nicht erfolgt. 

Da die unverzinsten Darlehensverbind-
lichkeiten aber steuerlich anzuerken-
nen waren, mussten sie mit dem ge-
setzlich festgelegten Zinssatz von 5,5 % 
abgezinst werden. Weder lässt sich 
dem Gesetzeswortlaut eine Einschrän-
kung im Hinblick auf Angehörigendar-
lehen entnehmen, noch verlangt der 
Zweck der Vorschrift eine Sonderbe-
handlung solcher Darlehen, so der 
Bundesfinanzhof.

Abzinsung bereits durch eine  
geringe Verzinsung vermeidbar

Eine Abzinsung unterbleibt, wenn die 
Laufzeit der Verbindlichkeit am Bilanz-
stichtag weniger als 12 Monate beträgt, 
die Verbindlichkeit verzinslich ist oder 
auf einer Anzahlung oder Vorausleis-
tung beruht. Es genügt bereits, wenn 
ein niedriger Zinssatz vereinbart wird, 
der nicht marktüblich sein muss.

Quelle | BFH-Urteil vom 13.7.2017, Az. VI R 
62/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197529

Für Unternehmer

Keine Umsatzsteuer  
auf Pokergewinne

| Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass Preisgelder oder Spielge-
winne, die ein Berufspokerspieler 
(nur) bei erfolgreicher Teilnahme an 
Spielen fremder Veranstalter erhält, 
kein Entgelt für eine umsatzsteuer-
pflichtige Leistung des Pokerspielers 
(an den Veranstalter oder die Mitspie-
ler) sind. Deshalb muss der Pokerspie-
ler von seinen Spielgewinnen keine 
Umsatzsteuer abführen. |

Zwischen der Teilnahme an Pokertur-
nieren, Cash-Games sowie Internet-
Pokerveranstaltungen und den erhalte-
nen Zahlungen (Preisgeldern und 
Spielgewinnen) besteht nicht der für 
eine Leistung gegen Entgelt erforderli-
che unmittelbare Zusammenhang. Das 
Preisgeld oder der Spielgewinn wird 
nämlich nicht für die Teilnahme am 
Turnier, sondern für die Erzielung eines 
bestimmten Wettbewerbsergebnisses 
gezahlt.

Der Bundesfinanzhof stellte indes auch 
klar, dass die Teilnahme an einem Po-
kerspiel eine der Umsatzsteuer unter-
liegende Dienstleistung gegen Entgelt 
ist, wenn der Veranstalter an den Poker-
spieler hierfür eine von der Platzierung 
unabhängige Vergütung zahlt (z. B. An-
trittsgeld). In einem solchen Fall ist die 
vom Veranstalter geleistete Zahlung die 
tatsächliche Gegenleistung für die vom 
Spieler erbrachte Dienstleistung, an 
dem Pokerspiel teilzunehmen. Auch 
der Umsatzsteuer unterliegt die Leis-
tung der Veranstalter von Pokerspie-
len, die Spieler gegen Entgelt (z. B. Tur-
niergebühr) zum Spiel zulassen.

Beachten Sie | Bereits 2015 hatte der 
Bundesfinanzhof darüber entschieden, 
ob Pokergewinne der Einkommen-
steuer unterliegen. Dabei stellten die 
Richter vor allem auf die Tatbestands-
merkmale der Nachhaltigkeit und der 
Gewinnerzielungsabsicht ab, die im 
Streitfall erfüllt waren. Letztlich kommt 
es hier auf den Einzelfall an, wobei 
stets zwischen einem am Markt orien-
tierten einkommensteuerbaren Verhal-
ten und einer nicht steuerbaren Betäti-
gung abzugrenzen ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 30.8.2017, Az. XI R 
37/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197354; 
BFH-Urteil vom 16.9.2015, Az. X R 43/12

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld: Großeltern können berechtigt sein

| Auch Großeltern können Kindergeld bekommen – nämlich dann, wenn sie Enkel 
überwiegend in ihrem Haushalt versorgen und betreuen. Jüngst hat sich das Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz mit dieser Thematik näher befasst. |

Gibt es einen gemeinsamen Haushalt 
von Eltern/Elternteil und Großeltern, ist 
gesetzlich geregelt, dass das Kindergeld 
vorrangig den Eltern bzw. dem Eltern-
teil zusteht. Auf den Anspruch kann aber 
zugunsten eines Großelternteils ver-
zichtet werden. 

Nicht gesetzlich geregelt ist der Fall, 
wenn kein gemeinsamer Haushalt vor-
liegt und sich das Kind sowohl im Haus-
halt der Eltern bzw. eines Elternteils als 
auch im Haushalt der Großeltern auf-
hält. Das Finanzgericht vertrat die An-
sicht, dass es hier keinen vorrangigen 
Anspruch der Eltern gibt und festge-

stellt werden muss, in wessen Haushalt 
das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat. 
Ein Verzicht der Eltern auf den Kinder-
geldanspruch reicht nicht aus.

Im Streitfall war für das Finanzgericht 
entscheidend, dass das Kind in deutlich 
überwiegendem Umfang von den Groß-
eltern versorgt, betreut und erzogen 
wurde. Zudem hätten sich die Großel-
tern auf eine dauerhafte Betreuung ein-
gerichtet und auch ihre berufliche Situ-
ation darauf ausgerichtet.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
29.8.2017, Az. 4 K 2296/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 197559
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Für GmbH-Geschäftsführer

Wichtige Aspekte zum neuen Transparenzregister

| Mit dem Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 26.6.2017 wurde auch 
das Transparenzregister (www.transparenzregister.de) eingeführt. An dieses Regis-
ter müssen die wirtschaftlich Berechtigten gemeldet werden, die vor allem hinter 
Kapitalgesellschaften und eingetragenen Personengesellschaften stehen. Für viele 
unbemerkt mussten die Meldungen erstmals bis zum 1.10.2017 erfolgen. Wer was 
melden muss und welche Befreiungen bestehen, zeigt die folgende Übersicht. |

Wer muss was melden?

Nach dem Geldwäschegesetz sind zur 
Meldung insbesondere verpflichtet:

 • Gesetzliche Vertreter von juristi-
schen Personen des Privatrechts 
(u. a. GmbH, AG), 

 • rechtsfähige Personengesellschaf-
ten (u. a. OHG, KG, Partnerschafts-
gesellschaft; mangels Registerein-
tragung nicht die GbR) sowie 

 • Trustees und Treuhänder. 

Die Meldepflichtigen haben ihre wirt-
schaftlich Berechtigten an das Regis-
ter zu melden. Dabei gelten unter Um-
ständen unterschiedliche Definitionen 
für Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten, Stiftungen etc. Bei juristischen 
Personen zählt zu den wirtschaftlich 
Berechtigten grundsätzlich jede natür-
liche Person, die unmittelbar oder 
mittelbar

 • mehr als 25 % der Kapitalanteile 
an der Gesellschaft hält oder 

 • mehr als 25 % der Stimmrechte 
kontrolliert oder 

 • auf vergleichbare Weise Kontrolle 
ausübt.

Mitteilungspflichtig sind folgende Anga-
ben zum wirtschaftlich Berechtigten:

 • Vor- und Nachname, 
 • Geburtsdatum,
 • Wohnort, 
 • Art und Umfang des wirtschaftli-

chen Interesses (d. h. Angaben, 
woraus die Stellung als wirtschaft-
lich Berechtigter folgt, z. B. Höhe 
der Kapitalanteile). 

Ausnahmen von der Meldepflicht

Von der Meldepflicht gibt es dann eine 
Ausnahme, wenn sich die wirtschaftlich 
Berechtigten mit den vorgenannten Da-
ten aus anderen öffentlich zugänglichen 
Registern elektronisch abrufen lassen. 
Hierzu zählen das Handels-, Partner-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins- 
und das Unternehmensregister.

Beachten Sie | Ist dies der Fall, bedarf 
es keiner gesonderten Meldung an das 
Transparenzregister. Eine Negativmel-
dung ist also nicht erforderlich.

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme in das Transparenz-
register ist seit dem 27.12.2017 möglich. 
Einsicht erhalten 

 • die im Gesetz genannten Behörden 
(u.  a. Bundeszentralamt für Steu-
ern, Strafverfolgungsbehörden), 

 • die nach dem Geldwäschegesetz 
Verpflichteten sowie 

 • jeder, der ein berechtigtes Interesse 
darlegen kann. 

Sanktionen

Bei einem Verstoß gegen die Melde-
pflicht drohen Bußgelder von bis zu 
100.000 EUR. In besonders schweren 
Fällen können sogar Bußgelder in Milli-
onenhöhe verhängt werden.

PRAXISHINWEIS | Nicht zuletzt we-
gen der kurzen Umsetzungszeit ist da-
von auszugehen, dass bisher viele Mel-
dungen (noch) nicht erfolgt sind. Daher 
ist es zu begrüßen, dass das Bundes-
verwaltungsamt in seinem Fragen-
Antworten-Katalog (FAQ) dargelegt 
hat, dass im Ernstfall im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung geprüft wird, ob 
die Verhängung eines Bußgelds ange-
zeigt ist. 

Weitere Informationen

Um ein Bußgeld zu verhindern, sollten 
alle meldepflichtigen Unternehmens-
einheiten unverzüglich prüfen, ob eine 
Meldung an das Transparenzregister 
erfolgen muss. Weitere Informationen 
gibt es insbesondere unter: 

 • www.transparenzregister.de und 
 • www.iww.de/s319

Quelle | Geldwäschegesetz vom 23.6.2017, 
BGBl I 2017, S. 1822

Für GmbH-Geschäftsführer

Besteuerung von  
Streubesitzdividenden 
auf dem Prüfstand

| Gewinnausschüttungen, die eine Ka-
pitalgesellschaft erhält, sind in vollem 
Umfang körperschaftsteuerpflichtig, 
wenn die Beteiligung an der leistenden 
Gesellschaft zu Beginn des Jahres we-
niger als 10 % betragen hat (soge-
nannte Streubesitzdividenden). Das 
Finanzgericht Hamburg hat zwar Be-
denken, ob diese Regelung verfas-
sungskonform ist. So richtig von der 
Verfassungswidrigkeit überzeugt ist 
das Gericht aber nicht, sodass es von 
einer Vorlage an das Bundesverfas-
sungsgericht abgesehen hat. |

Beachten Sie | Gegen diese Entschei-
dung ist die Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig, sodass geeignete 
Fälle durch einen Einspruch offenge-
halten werden können.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 6.4.2017, Az. 
1 K 87/15, Rev. BFH Az. I R 29/17, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 197757

Für Unternehmer

Briefkastensitz ist eine 
vorsteuerfähige Adresse

| Der Vorsteuerabzug setzt u. a. voraus, 
dass die Rechnung die vollständige An-
schrift des leistenden Unternehmers 
enthält. Zwei Revisionsverfahren hatten 
den Bundesfinanzhof veranlasst, beim 
Europäischen Gerichtshof nachzufra-
gen, ob die Angabe einer Briefkasten-
adresse mit nur postalischer Erreich-
barkeit des leistenden Unternehmers 
ausreicht. Die Antwort lautet ja. |

Es ist nicht erforderlich, dass die wirt-
schaftlichen Tätigkeiten des Leistungs-
erbringers unter der Anschrift ausgeübt 
werden, die in der Rechnung angegeben 
ist. Der Europäische Gerichtshof befand, 
dass Name, Adresse und die Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer (USt-ID) 
ausreichende Hinweise sind, um die Ver-
bindung zwischen der wirtschaftlichen 
Transaktion und dem konkreten Wirt-
schaftsteilnehmer herzustellen. Dabei 
ist die USt-ID die wesentliche Informati-
onsquelle.

Quelle | EuGH, Urteil vom 15.11.2017, Rs. 
C-374/16 und C-375/16
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Für Arbeitgeber

Trockenes Brötchen mit Kaffee ist kein steuerlich 
relevantes Frühstück

| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster sind trockene Brötchen 
in Kombination mit Heißgetränken kein lohnsteuerpflichtiger Sachbezug in Form 
eines Frühstücks. |

▪◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber sei-
nen Angestellten arbeitstäglich ver-
schiedene Brötchensorten (unbelegt) 
in einem Brötchenkorb sowie Heißge-
tränke aus einem Getränkeautomat 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Aufstrich, Aufschnitt oder sonstiger 
Belag wurden nicht gestellt, sondern 
nur die trockenen Brotwaren. 

Das Finanzamt sah hierin eine unent-
geltliche Zurverfügungstellung einer 
Mahlzeit in Form eines Frühstücks, das 
mit dem amtlichen Sachbezugswert je 
Mitarbeiter und Arbeitstag zu besteu-
ern sei (kalendertäglicher Wert in 2017: 
1,70 EUR). Dies sah das Finanzgericht 
Münster aber anders.

Beurteilt man die unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellten Lebensmittel zu-
nächst getrennt, handelt es sich bei den 
Getränken um Aufmerksamkeiten, die 
nicht zum Arbeitslohn zählen. Trockene 
Brötchen oder Brotwaren für sich ge-
nommen stellen ebenfalls lediglich eine 
Aufmerksamkeit in diesem Sinne und 
kein Frühstück dar. Das Finanzgericht 
Münster ist der Auffassung, dass es sich 

auch bei der Kombination von Heißge-
tränk und unbelegtem Brötchen oder 
Brot nicht um ein Frühstück handelt, 
das mit dem Sachbezugswert zu ver-
steuern ist. 

Die Verpflegung unterliegt vielmehr 
dem allgemeinen Begriff der „Kost“ in  
§ 8 Abs. 2 S. 1 des Einkommensteuerge-
setzes, so das Finanzgericht. Dies hat 
zur Folge, dass die monatliche 44 EUR-
Freigrenze für Sachbezüge anzuwen-
den ist, die im Streitfall nicht über-
schritten wurde.

PRAXISHINWEIS | Bis dato hat sich 
die höchstrichterliche Rechtsprechung 
noch nicht mit der Frage auseinander-
gesetzt, welche Nahrungsmittel und 
Getränke bzw. Genussmittel unentgelt-
lich oder teilentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden müssen, damit ein 
Frühstück im obigen Sinne vorliegt. 
Daher hat das Finanzgericht die Revi-
sion zugelassen, die inzwischen beim 
Bundesfinanzhof anhängig ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 31.5.2017, Az. 
11 K 4108/14, Rev. BFH Az. VI R 36/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 196893

Für Arbeitgeber

Finanzverwaltung bessert nach: Alle E-Bikes  
können lohnsteuerfrei aufgeladen werden

| Das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs an einer 
ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines verbundenen 
Unternehmens ist lohnsteuerfrei. Nach einem aktuellen BMF-Schreiben gilt diese 
Steuerbefreiung nun auch für alle E-Bikes – und zwar unabhängig davon, ob diese 
verkehrstechnisch als Kraftfahrzeug einzuordnen sind. |

In einem Schreiben aus 2016 zählte das 
Bundesfinanzministerium nur solche 
Elektrofahrräder zu den begünstigten 
Fahrzeugen, die verkehrsrechtlich als 
Kraftfahrzeug einzuordnen sind. Dies 
sind z. B. Elektrofahrräder, deren Motor 
auch Geschwindigkeiten über 25 Kilo-
meter pro Stunde unterstützt. 

Nunmehr hat die Verwaltung ihr Schrei-
ben angepasst: Aus Billigkeitsgründen 

zählen vom Arbeitgeber gewährte Vor-
teile für das elektrische Aufladen von 
Elektrofahrrädern, die verkehrsrecht-
lich nicht als Kraftfahrzeug einzuord-
nen sind (u. a. keine Kennzeichen- und 
Versicherungspflicht), ebenfalls nicht 
zum Arbeitslohn.

Quelle | BMF-Schreiben vom 26.10.2017, Az. 
IV C 5 - S 2334/14/10002-06, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 197434

Für GmbH-Geschäftsführer

Zur Anerkennung einer 
Pensionsrückstellung 
mit Abfindungsklausel

| Eine Pensionsrückstellung ist auch 
dann steuerlich anzuerkennen, wenn 
eine enthaltene Abfindungsklausel 
nicht die für die Berechnung der Abfin-
dungshöhe anzuwendende Sterbetafel 
enthält. Dies hat das Finanzgericht 
Schleswig-Holstein in zwei Entschei-
dungen herausgestellt. |

Hintergrund: Nach den gesetzlichen 
Vorgaben muss eine Pensionszusage 
schriftlich erteilt werden. Außerdem 
muss sie eindeutige Angaben zu Art, 
Form, Voraussetzungen und Höhe der 
in Aussicht gestellten künftigen Leis-
tungen enthalten.

Unterschiedliche Sichtweisen

Nach Meinung der Finanzverwaltung ist 
es zwingend erforderlich, dass in der 
Pensionszusage die für die Berechnung 
der Kapitalabfindung anzuwendende 
Sterbetafel explizit benannt wurde. 

Dies sieht das Finanzgericht Schleswig-
Holstein anders: Für die Erfüllung des 
Eindeutigkeitsgebots kommt es nicht 
darauf an, dass die Pensionszusage ein-
deutige Angaben zur Berechnung der 
Abfindungshöhe enthält. Somit war es 
in den beiden Verfahren ausreichend, 
dass auf die anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik bzw. die je-
weils gültigen Rechnungsgrundlagen 
für betriebliche Pensionsverpflichtun-
gen verwiesen wurde. 

PRAXISHINWEIS | Um in der Praxis 
auf der sicheren Seite zu sein, sollten 
die Vorgaben der Finanzverwaltung 
zur Ausgestaltung von Abfindungsre-
gelungen beachtet werden. 

Für bereits aufgegriffene Altfälle sollte 
Einspruch eingelegt werden. Da gegen 
die Urteile des Finanzgerichts jeweils 
die Revision anhängig ist, tritt bis zur 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
Verfahrensruhe ein.

Quelle | FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
21.2.2017, Az. 1 K 141/15, Rev. BFH Az. I R 28/17, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195070; FG 
Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.2.2017, Az. 1 K 
68/14, Rev. BFH Az. I R 26/17, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 194978; BMF-Schreiben vom 6.4.2005, 
Az. IV B 2 - S 2176 - 10/05, Tz. 3
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Für Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten:  
Finanzverwaltung gewährt Übergangsregelungen

| In 2016 hat der Bundesfinanzhof den Begriff „anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten“ zulasten der Steuerpflichtigen näher definiert und sich für eine typisierende 
Betrachtungsweise ausgesprochen. Das Bundesfinanzministerium wendet die 
Rechtsprechung an, hat aber für zwei Fälle eine zeitliche Übergangsregelung bzw. 
ein Wahlrecht eingeräumt. |

Hintergrund: Für steuerliche Zwecke 
werden Aufwendungen in Herstel-
lungskosten umqualifiziert, wenn in-
nerhalb von drei Jahren nach Anschaf-
fung des Gebäudes Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, deren Aufwen-
dungen 15 % der Gebäude-Anschaf-
fungskosten übersteigen. Die Aufwen-
dungen sind dann nicht sofort, sondern 
nur über die Gebäude-Abschreibung 
steuerlich abzugsfähig. 

Schönheitsreparaturen

Alte Sichtweise: Schönheitsreparaturen 
(z. B. Tapezieren und Streichen von 
Wänden) sind grundsätzlich sofort ab-
zugsfähig. Fallen Schönheitsreparatu-
ren aber im Rahmen einer einheitlich zu 
würdigenden Baumaßnahme an, sind 
sie in die Berechnung der 15 %-Grenze 
einzubeziehen. 

Neue Sichtweise: Auch Schönheitsre-
paraturen sind einzubeziehen. Soweit 
der Bundesfinanzhof bisher einen en-
gen räumlichen, zeitlichen und sachli-
chen Zusammenhang mit den Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen gefordert hatte, hält er daran 
nicht mehr fest.

Selbstständige Gebäudeteile

Bislang vertrat die Finanzverwaltung 
die Auffassung, dass eine gebäudebe-
zogene Prüfung der Aufwendungen 
vorzunehmen ist. 

Dies sieht der Bundesfinanzhof jedoch 
anders: Die 15 %-Grenze ist auf die ein-
zelnen selbstständigen Gebäudeteile 
und nicht auf das Gebäude insgesamt 
zu beziehen, wenn das Gebäude unter-
schiedlich genutzt wird (z. B. Wohnhaus 
mit einer vermieteten und einer selbst-
genutzten Wohnung). Maßgeblich ist 
insoweit, ob die einzelnen Gebäudeteile 
in verschiedenen Nutzungs- und Funk-
tionszusammenhängen stehen.

Übergangsregelung

Bei den vorgestellten Sachverhalten 
können Steuerpflichtige die bisherige 
Sichtweise auf Antrag weiter anwen-
den. Dies gilt in den Fällen, bei denen 
der Kaufvertrag vor dem 1.1.2017 ab-
geschlossen wurde. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 20.10.2017, Az. 
IV C 1 - S 2171-c/09/10004 :006, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 197806

Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur Steuerklassenwahl 2018 für Ehegatten

| Das Bundesfinanzministerium hat das Merkblatt zur Steuerklassenwahl von Ehe-
gatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer sind, aktualisiert. Erläuterun-
gen und Tabellen sollen die Wahl der für den Lohnsteuerabzug günstigsten Kombi-
nation für 2018 erleichtern. Das Merkblatt kann unter www.iww.de/s337 
heruntergeladen werden. |

Beachten Sie | Die Tabellen sind nur 
in den Fällen genau, in denen die Mo-
natslöhne über das ganze Jahr kons-
tant bleiben. Ferner besagt die während 
des Jahres einbehaltene Lohnsteuer 
noch nichts über die Höhe der Jahres-
steuerschuld. Die vom Arbeitslohn ein-
behaltenen Beträge an Lohnsteuer 

stellen grundsätzlich nur Vorauszah-
lungen auf die endgültige Jahressteu-
erschuld dar.

Zudem ist zu bedenken, dass die jewei-
ligen Lohnsteuerklassen auch Einfluss 
auf die Höhe von Lohnersatzleistungen 
und Elterngeld haben können.

Für Vermieter

Verteilung von  
Erhaltungsaufwand:  
Unverbrauchter  
Aufwand geht nicht auf 
Rechtsnachfolger über

| Um die Steuerprogression zu sen-
ken, kann es sich anbieten, größere 
Aufwendungen für die Erhaltung von 
Gebäuden, die nicht zu einem Betriebs-
vermögen gehören und überwiegend 
Wohnzwecken dienen, auf zwei bis fünf 
Jahre gleichmäßig zu verteilen. Eine 
Entscheidung des Finanzgerichts Ber-
lin-Brandenburg zeigt jedoch, dass 
dieses Wahlrecht bei der Rechtsnach-
folge zur Steuerfalle werden kann. |

Werbungskosten kann grundsätzlich 
nur derjenige abziehen, der sie selbst 
getragen hat. Dieser Grundsatz gilt 
auch bei der Gesamtrechtsnachfolge, 
sodass hier eine Übertragung verblei-
bender Aufwendungen ausscheidet. 

Dies soll nach der aktuellen Entschei-
dung des Finanzgerichts vor allem dann 
gelten, wenn ein Vorbehaltsnießbrau-
cher Erhaltungsaufwendungen trägt, 
auf zwei bis fünf Jahre verteilt, im Vertei-
lungszeitraum verstirbt und vom Grund-
stückseigentümer beerbt wird.

Beachten Sie | Etwas anderes folgt 
auch nicht daraus, dass der Rechts-
nachfolger für das von dem Vorbehalts-
nießbraucher zur Finanzierung der Auf-
wendungen aufgenommene Darlehen 
gebürgt, eine Grundschuld an dem zu 
diesem Zeitpunkt bereits in seinem zivil-
rechtlichen Eigentum stehenden Objekt 
bestellt, das Darlehen nach dem Tod des 
Vorbehaltsnießbrauchers abgelöst und 
zu diesem Zweck ein neues Darlehen 
aufgenommen hat.

PRAXISHINWEIS | Das Finanzgericht 
hat die Revision zugelassen, weil die 
Frage der Übertragbarkeit von ver-
bleibenden Aufwendungen in Rechts-
nachfolgefällen in finanzgerichtlicher 
Rechtsprechung und Literatur um-
stritten ist. Da die Revision inzwischen 
anhängig ist, wird der Bundesfinanz-
hof bald Gelegenheit haben, für Klar-
heit zu sorgen.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
12.7.2017, Az. 7 K 7078/17, Rev. BFH Az. IX R 
22/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196998
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Für Kapitalanleger

Ausfall einer privaten Darlehensforderung  
als Verlust steuerlich zu berücksichtigen

| Entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis führt der endgültige Ausfall einer 
privaten verzinslichen Darlehensforderung zu einem anzuerkennenden Verlust bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

▪◼ Sachverhalt

Im Streitfall gewährte ein Steuerpflich-
tiger einem Dritten in 2010 ein mit 5 % 
zu verzinsendes Darlehen. Seit August 
2011 erfolgten keine Rückzahlungen 
mehr. Über das Vermögen des Darle-
hensnehmers wurde das Insolvenzver-
fahren eröffnet. Der Steuerpflichtige 
meldete die noch offene Darlehensfor-
derung zur Insolvenztabelle an und 
machte den Ausfall der Darlehensfor-
derung als Verlust bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen geltend. Dem 
folgten jedoch weder das Finanzamt 
noch das Finanzgericht Düsseldorf. Die 
Revision war jedoch erfolgreich.

Mit Einführung der Abgeltungsteuer 
seit 2009 soll eine vollständige steuer-
rechtliche Erfassung aller Wertverände-
rungen im Zusammenhang mit Kapital-
anlagen erreicht werden. Nach der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs wird 
damit die traditionelle Trennung von 
Vermögens- und Ertragsebene für Ein-
künfte aus Kapitalvermögen aufgege-
ben. In der Folge dieses Paradigmen-
wechsels führt der endgültige Ausfall 
einer Kapitalforderung zu einem steuer-
lich zu berücksichtigenden Verlust. In-
soweit ist eine Rückzahlung der Kapital-
forderung, die – ohne Berücksichtigung 
der gesondert erfassten Zinszahlungen 
– unter dem Nennwert des Darlehens 
bleibt, dem Verlust bei der Veräußerung 
der Forderung gleichzustellen.

Zeitpunkt der  
Verlustberücksichtigung

Wie die Veräußerung ist auch die Rück-
zahlung ein Tatbestand der Endbesteu-
erung. Ein steuerbarer Verlust wegen 
eines Forderungsausfalls liegt erst vor, 
wenn endgültig feststeht, dass über be-
reits gezahlte Beträge hinaus keine wei-
teren Zahlungen mehr erfolgen werden. 
Die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Schuld-
ners reicht hierfür grundsätzlich nicht 
aus. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgelehnt wird oder aus an-
deren Gründen feststeht, dass keine 
Rückzahlung mehr zu erwarten ist. 

PRAXISHINWEIS | Inwieweit diese 
Grundsätze auch für einen Forde-
rungsverzicht oder den Verlust aus der 
Auflösung einer Kapitalgesellschaft 
gelten, musste der Bundesfinanzhof 
nicht entscheiden. In seiner Pressemit-
teilung zu dem Urteil wies der Bundes-
finanzhof jedoch darauf hin, dass die 
mit der Abgeltungsteuer eingeführte 
Quellenbesteuerung auch in diesem 
Bereich die traditionelle Beurteilung 
von Verlusten beeinflussen dürfte.

Quelle | BFH-Urteil vom 24.10.2017, Az. VIII R 
13/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198466; 
BFH, PM Nr. 77 vom 20.12.2017

Für Unternehmer

Sind notärztliche  
Betreuungsleistungen 
auf Veranstaltungen 
umsatzsteuerfrei?

| Umsätze aus der notärztlichen Be-
treuung verschiedener Veranstaltun-
gen sind nicht umsatzsteuerfrei. Denn 
gegenüber dem Veranstalter als Leis-
tungsempfänger leistet der Arzt nur 
seine Anwesenheit und Einsatzbereit-
schaft. Eine ärztliche Heilbehandlung 
und damit eine Umsatzsteuerfreiheit 
kann allerdings dann vorliegen, wenn 
es dem Arzt obliegt, herzkranke Teil-
nehmer einer Sportveranstaltung und 
deren Blutwerte und Vitalwerte per-
manent medizinisch zu überwachen. 
So lautet der Tenor einer Entscheidung 
des Finanzgerichts Köln. |

Hintergrund: Heilbehandlungen im Be-
reich der Humanmedizin, die im Rah-
men der Ausübung der Tätigkeit als 
Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physio-
therapeut, Hebamme oder einer ähnli-
chen heilberuflichen Tätigkeit durchge-
führt werden, sind umsatzsteuerfrei.

Die Frage der Umsatzsteuerfreiheit von 
ärztlichen bzw. notärztlichen Betreu-
ungsleistungen bzw. Einsatzbereit-
schaft bei Veranstaltungen hat erhebli-
che praktische Bedeutung, da bei nahe-
zu jeder Sport-, Konzert- oder sonsti-
gen Großveranstaltung ordnungsrecht-
lich eine ärztliche Anwesenheit vorge-
schrieben ist. Entscheidend für die 
Umsatzsteuerfreiheit ist die Frage, ob 
Heilbehandlungen vorliegen. In diesem 
Zusammenhang kommt es darauf an, 
ob die Maßnahmen einem therapeuti-
schen Zweck dienen, d. h., die Leistun-
gen müssen der medizinischen Behand-
lung einer Krankheit oder einer anderen 
Gesundheitsstörung dienen. 

PRAXISHINWEIS | Ob die reine An-
wesenheit während einer Veranstal-
tung als quasi Vorstufe oder Neben-
leistung einer Heilbehandlung anzu-
sehen ist, wird nun der Bundesfinanz-
hof klären müssen. Denn gegen die 
Entscheidung des Finanzgerichts Köln 
ist die Revision anhängig.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 3.7.2017, Az. 9 K 
1147/16, Rev. BFH Az. V R 37/17, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 198694

Für Unternehmer

IHK-Pflichtmitgliedschaft ist verfassungsgemäß

| Die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern gebundene 
Beitragspflicht ist verfassungsgemäß. Dies hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden und damit zwei Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen. |

Die Beitragserhebung und die Pflicht-
mitgliedschaft sind Eingriffe in die nach 
Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine 
Handlungsfreiheit. Dies ist, so das Bun-
desverfassungsgericht, aber verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt. 

Gerade durch die Pflichtmitgliedschaft 
ist gewährleistet, dass alle regional Be-

troffenen ihre Interessen einbringen 
können und fachkundig vertreten wer-
den. Die Belastung der Betriebe durch 
die Beitragspflicht empfindet das Bun-
desverfassungsgericht als moderat.

Quelle | BVerfG, Beschluss vom 12.7.2017, Az. 
1 BvR 2222/12, 1 BvR 1106/13; PM BVerfG vom 
2.8.2017, Nr. 67/2017
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Für Arbeitnehmer 

Betreuungsleistungen: 
Für diese Kinder bleibt 
ein Arbeitgeber-Zuschuss 
steuerfrei

| Arbeitgeber können Mitarbeitern un-
ter bestimmten Voraussetzungen die 
Kosten für eine Kinderbetreuung bis 
zu einem Höchstbetrag von 600 EUR 
im Kalenderjahr steuerfrei erstatten. 
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat 
jetzt ausgeführt, für welche Kinder 
diese Steuerbefreiung überhaupt in 
Betracht kommt. |

Gesetzliche Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung sind Folgende: 

 • Die Zahlung erfolgt zusätzlich zum 
geschuldeten Arbeitslohn,

 • das Kind hat das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet und

 • die Betreuung ist aus zwingenden 
und beruflich veranlassten Grün-
den notwendig.

Nach der Verfügung der Oberfinanzdi-
rektion Karlsruhe kann der Arbeitgeber 
für folgende Kinder Betreuungskosten 
steuerfrei übernehmen:

 • Kinder, die im ersten Grad mit dem 
Arbeitnehmer verwandt sind,

 • Pflegekinder,
 • im Haushalt des Arbeitnehmers 

aufgenommene Kinder des Ehegat-
ten bzw. des Lebenspartners (Stief-
kinder), 

 • im Haushalt aufgenommene Enkel.

Beachten Sie | Nicht begünstigt sind 
allerdings Leistungen des Arbeitgebers 
für Kinder des Partners bzw. der Part-
nerin einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft.

PRAXISHINWEIS | Zu den erstat-
tungsfähigen Kosten zählen neben 
den eigentlichen Kosten für die Be-
treuung auch die Fahrt- und Über-
nachtungskosten der Betreuungsper-
son. Das gilt selbst dann, wenn die 
Betreuung unentgeltlich erfolgt und 
deshalb ausschließlich Fahrt- oder 
Übernachtungskosten anfallen.

Quelle | OFD Karlsruhe, LSt-Aktuell vom 
28.7.2017, Ausgabe 2/2017, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 196953

Für alle Steuerpflichtigen

Heimunterbringung: Haushaltsersparnis ist bei 
Ehepaaren doppelt abzuziehen

| Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung in einem Alten- oder 
Pflegeheim sind grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Wird 
der frühere Haushalt aufgelöst, sind die abziehbaren Ausgaben um eine Haus-
haltsersparnis zu kürzen. Bei der krankheitsbedingten Heimunterbringung von 
Eheleuten erfolgt sogar eine doppelte Kürzung, obwohl nur ein Haushalt aufgelöst 
wird. Dies hat der Bundesfinanzhof zulasten der Steuerzahler entschieden. |

Hintergrund: Aus Vereinfachungsgrün-
den wird die Haushaltsersparnis mit 
dem sogenannten Unterhaltshöchstbe-
trag (im Veranlagungszeitraum 2018 
sind dies 9.000 EUR) angenommen. Lie-
gen die Voraussetzungen nur während 
eines Teils des Kalenderjahres vor, sind 
die anteiligen Beträge anzusetzen 
(1/360 pro Tag, 1/12 pro Monat).

Durch die Aufgabe des gemeinsamen 
Haushalts sind beide Eheleute um des-
sen Fixkosten, Reinigungs- und Ver-
pflegungsaufwand entlastet. Zudem ist 
der Ansatz einer Haushaltsersparnis 
für jeden Ehegatten geboten, weil die in 
den personenbezogenen Alten- und 
Pflegeheimkosten enthaltenen Aufwen-
dungen (Nahrung, Getränke, übliche 
Unterkunft etc.) typische, grundsätzlich 

nicht zu berücksichtigende Kosten der 
Lebensführung sind. Die Kürzung der 
Aufwendungen lediglich um eine Haus-
haltsersparnis würde, so der Bundesfi-
nanzhof, eine ungerechtfertigte Dop-
pelbegünstigung bewirken. Denn diese 
Aufwendungen sind für jeden der bei-
den Ehegatten im Grundsatz bereits 
durch den Grundfreibetrag steuerfrei 
gestellt.

Beachten Sie | Außergewöhnliche Be-
lastungen wirken sich steuerlich nur 
aus, soweit die zumutbare Eigenbelas-
tung überschritten wird. Deren Höhe 
hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
Familienstand und Zahl der Kinder ab.

Quelle | BFH-Urteil vom 4.10.2017, Az. VI R 
22/16 , unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198133

Für alle Steuerpflichtigen

Einmalzahlung von Urlaubs- oder Weihnachtsgeld  
hat keinen Einfluss auf das Elterngeld
| Wie das Bundessozialgericht jüngst entschieden hat, erhöht jährlich einmal ge-
zahltes Urlaubs- oder Weihnachtsgeld nicht das Elterngeld. |

▪◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige war vor der Ge-
burt ihrer Tochter und ihrer sich an-
schließenden Elternzeit als Angestellte 
tätig. Sie hatte Anspruch auf monatli-
che Lohnzahlung in Höhe von 1/14 des 
vereinbarten Jahresgehalts. Die ein-
mal jährliche Zahlung eines Urlaubs-
geldes im Mai und eines Weihnachts-
geldes im November sollten weitere je 
1/14 des vereinbarten Jahresgehalts 
betragen. Bei der Bemessung des El-
terngelds wurden nur die monatlich 
wiederkehrenden Löhne, nicht aber 
das Urlaubs- und Weihnachtsgeld, be-
rücksichtigt – und zwar zu Recht, wie 
das Bundessozialgericht entschied. 

Üblicherweise sind die laufenden Löhne 
in den zwölf Kalendermonaten vor dem 
Geburtsmonat des Kindes Grundlage 
für die Berechnung des Elterngelds. 

Nicht zu diesem laufenden Arbeitsein-
kommen gehören Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld, welches im Bemessungs-
zeitraum jeweils nur einmal gewährt 
wird. Sie zählen zu den für die Bemes-
sung des Elterngelds unmaßgeblichen, 
lohnsteuerlich als sonstige Bezüge be-
handelten Einnahmen. 

Eine Zuordnung zum laufenden Lohn 
folgt nicht daraus, dass Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld als Teile des Gesamt-
jahreslohns zu berechnen sind. Auch 
dass sie in gleicher Höhe, wie regelmä-
ßiger Monatslohn gezahlt werden, be-
gründet keine laufenden Zahlungen. 
Die Zahlung erfolgte vielmehr auch hier 
anlassbezogen einmal vor der Urlaubs-
zeit und einmal vor Weihnachten.

Quelle | BSG-Urteil vom 29.6.2017, Az. B 10 
EG 5/16 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 194970
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Für Kapitalanleger

Verkauf einer „Alt-Lebensversicherung“:  
Verluste können steuerlich geltend gemacht werden

| Verkaufen Steuerpflichtige eine vor 2005 abgeschlossene Lebensversicherung 
vor Ablauf von 12 Jahren mit Verlust, können sie die Verluste mit anderen positi-
ven Kapitaleinkünften verrechnen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

▪◼ Sachverhalt

Im Streitfall war der Ehemann Versi-
cherungsnehmer einer vom 1.9.1999 
bis zum 1.9.2011 laufenden fondsge-
bundenen Lebensversicherung. Versi-
cherte Person war seine Ehefrau. Im 
Erlebensfall sollte das Deckungskapi-
tal, d. h. der Wert der gutgeschriebe-
nen Fondsanteile, fällig werden. 

Am 1.3.2009 veräußerte der Ehemann 
seine Ansprüche an seine Ehefrau zu 
einem Kaufpreis, der dem Wert des 
Deckungskapitals entsprach. Da er die 
auf 60 Monate beschränkten Beiträge 
in voller Höhe gezahlt hatte, ergab sich 
ein Veräußerungsverlust, den er als 
negative Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen erklärte. Das Finanzamt erkannte 
den Verlust wegen Gestaltungsmiss-
brauchs nicht an. Einen derartigen 
Missbrauch konnte das Finanzgericht 
Düsseldorf zwar nicht erkennen. Es 
ließ den Verlustabzug aber wegen feh-
lender Einkünfteerzielungsabsicht 
nicht zu – jedoch zu Unrecht, wie der 
Bundesfinanzhof entschied.

Gewinne aus der Veräußerung von An-
sprüchen auf eine Versicherungsleis-
tung gehören seit der Abgeltungsteuer 
zu den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen. Für Verträge, die vor dem 1.1.2005 
abgeschlossen wurden, gilt dies nur, 
sofern die Zinsen aus den Sparanteilen 
bei einem Rückkauf steuerpflichtig ge-
wesen wären. 

Diese Voraussetzung war im Streitfall 
erfüllt, denn ein Rückkauf der Lebens-
versicherung durch den Ehemann im 
Jahr 2009 wäre steuerpflichtig gewe-
sen. Eine Steuerbefreiung hätte näm-
lich vorausgesetzt, dass der Verkauf 
erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit 
von zwölf Jahren nach Vertragsschluss 
stattfindet. 

Der Bundesfinanzhof sah des Weiteren 
keinen Grund, die Anerkennung des 
Verlusts wegen einer fehlenden Ein-
künfteerzielungsabsicht zu versagen. 
Denn die mit der Abgeltungsteuer ein-
geführten Besonderheiten bedingen 
eine tatsächliche (widerlegbare) Ver-
mutung der Einkünfteerzielungsab-
sicht. Relevante Punkte für deren Wi-
derlegung gab es im Streitfall nicht.

PRAXISHINWEIS | Im entsprechen-
den Sinne entschied der Bundesfi-
nanzhof am gleichen Tag zu negativen 
Einkünften bei Rückkauf einer Sterbe-
geldversicherung. Durch den Begriff 
„Unterschiedsbetrag“ sind grundsätz-
lich sowohl positive als auch negative 
Differenzbeträge zwischen der Versi-
cherungsleistung und der Summe der 
auf sie entrichteten Beiträge steuer-
lich zu erfassen.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.3.2017, Az. VIII R 
38/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196049;  
BFH-Urteil vom 14.3.2017, Az. VIII R 25/14, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 196048

Für GmbH-Gesellschafter

Pensionsrückstellungen: 
Rechnungszinsfuß von 6 % 
verfassungswidrig?

| Das Finanzgericht Köln hält den steu-
erlichen Rechnungszinsfuß von 6 % zur 
Ermittlung von Pensionsrückstellun-
gen im Jahr 2015 für verfassungswid-
rig. Es hat deshalb beschlossen, eine 
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts einzuholen. |

Hintergrund: Je höher der Rechnungs-
zinsfuß, desto weniger darf ein Unter-
nehmen der Pensionsrückstellung zu-
führen. Die Folge ist eine höhere steu-
erliche Belastung.

Entscheidung 

Zwar ist der Gesetzgeber befugt, den 
Rechnungszinsfuß zu typisieren. Er ist 
aber gehalten, in regelmäßigen Abstän-
den zu überprüfen, ob die Typisierung 
noch realitätsgerecht ist. 

Seit 1982 ist der Rechnungszinsfuß un-
verändert. In dem heutigen Zinsumfeld 
hat sich der gesetzlich vorgeschriebene 
Zinsfuß so weit von der Realität ent-
fernt, dass er vom Gesetzgeber hätte 
überprüft werden müssen. Die fehlende 
Überprüfung und Anpassung führt nach 
Auffassung des Finanzgerichts zur Ver-
fassungswidrigkeit. 

Ausblick

1984 hatte das Bundesverfassungsge-
richt die Anhebung des Rechnungs-
zinses von 5,5 % auf 6,0 % als verfas-
sungskonform beurteilt. Es hat jedoch 
auch ausgeführt: Sollten sich die wirt-
schaftlichen Verhältnisse so einschnei-
dend ändern, dass die Grundlage der 
gesetzgeberischen Entscheidung durch 
neue, noch nicht abzusehende Entwick-
lungen entscheidend infrage gestellt 
wird, kann der Gesetzgeber gehalten 
sein, zu überprüfen, ob die ursprüngliche 
Entscheidung aufrechtzuerhalten ist. 

Die damalige Argumentation des Bun-
desverfassungsgerichts dürfte ausrei-
chend Anlass geben, an der Verfas-
sungsmäßigkeit der jetzigen Regelung 
zu zweifeln.

Quelle | FG Köln, Entscheidung vom 12.10.2017, 
Az. 10 K 977/17, BVerfG Az. 2 BvL 22/17, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 197206; FG Köln, PM vom 
16.10.2017; BVerfG vom 28.11.1984, Az. 1 BvR 1157/82

Für Kapitalanleger

Automatischer Austausch über Finanzkonten gestartet

| Am 30.9.2017 ist der erste automatische Informationsaustausch über Finanzkon-
ten zwischen Deutschland und 49 Staaten und Gebieten nach dem gemeinsamen 
Meldestandard der OECD gestartet. Weitere Staaten und Gebiete werden ab dem 
30.9.2018 hinzukommen. Darüber hat das Bundesfinanzministerium berichtet. |

Hintergrund: Auf der Berliner Steuer-
konferenz im Oktober 2014 haben zahl-
reiche Staaten den „Common Reporting 
Standard“ (CRS) unterschrieben. Auf 
Grundlage des CRS werden Informatio-
nen über Konten bzw. Vermögensanla-
gen zwischen den an diesem Informati-

onsaustausch teilnehmenden Staaten 
und Gebieten automatisch ausgetauscht. 

Beachten Sie | Weiterführende Informa-
tionen zum automatischen Informations-
austausch über Finanzkonten erhalten 
Sie unter www.iww.de/s308.
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Privates Veräußerungsgeschäft: Selbst genutzte 
Zweit- und Ferienwohnungen begünstigt
| Ein Gebäude wird auch dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es der 
Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Woh-
nung zur Verfügung steht. Damit gilt die Ausnahmeregelung, die ein privates Ver-
äußerungsgeschäft vermeidet, auch bei Zweitwohnungen und nicht zur Vermie-
tung bestimmter Ferienwohnungen. |

Hintergrund 

Private Veräußerungsgeschäfte mit 
Grundstücken, bei denen der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als zehn Jahre beträgt, un-
terliegen der Spekulationsbesteuerung. 
Ausgenommen sind jedoch Wirtschafts-
güter, die 

 • im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken (1. Alterna-
tive) oder 

 • im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken (2. Alterna-
tive) genutzt wurden. 

PRAXISHINWEIS | Um die Besteue-
rung eines Veräußerungsgewinns zu 
vermeiden, muss der Steuerpflichtige 
das Gebäude zumindest auch selbst 
nutzen. Unschädlich ist dagegen, 
wenn er es gemeinsam mit seinen Fa-
milienangehörigen oder einem Dritten 
bewohnt. Eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken liegt hingegen nicht vor, 
wenn der Steuerpflichtige die Woh-
nung entgeltlich oder unentgeltlich an 
einen Dritten überlässt, ohne sie zu-
gleich selbst zu bewohnen.

Entscheidung

Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken setzt weder die Nutzung als 
Hauptwohnung voraus, noch muss sich 
dort der Schwerpunkt der persönlichen 
und familiären Lebensverhältnisse be-
finden. Ein Steuerpflichtiger kann dem-
zufolge mehrere Gebäude gleichzeitig 
zu eigenen Wohnzwecken nutzen. 

Erfasst sind daher auch Zweitwohnun-
gen, nicht zur Vermietung bestimmte 
Ferienwohnungen und Wohnungen, die 
im Rahmen einer doppelten Haushalts-
führung genutzt werden. Ist deren Nut-
zung auf Dauer angelegt, kommt es 
nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige 
noch eine (oder mehrere) weitere 
Wohnung(en) hat und wie oft er sich da-
rin aufhält.

Der Bundesfinanzhof stellte ferner klar, 
dass bei der 2. Alternative ein zusam-
menhängender Zeitraum der Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken genügt, der 
sich über drei Kalenderjahre erstreckt, 
ohne sie – mit Ausnahme des mittleren 
Kalenderjahrs – voll auszufüllen.

Quelle | BFH-Urteil vom 27.6.2017, Az. IX R 
37/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197249

Für Arbeitnehmer

Entfernungspauschale: 
Zum Ansatz bei  
Hin- und Rückfahrt an 
unterschiedlichen Tagen
| Fährt ein Arbeitnehmer zu seiner ers-
ten Tätigkeitsstätte und kehrt er am sel-
ben Tag nicht wieder nach Hause zurück, 
vertritt das Finanzgericht Münster zum 
Ansatz der Entfernungspauschale fol-
gende Ansicht: Die Entfernungspau-
schale von 0,30 EUR wird für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für 
die Hinfahrt gewährt. Findet die Rück-
fahrt von der ersten Tätigkeitsstätte zur 
Wohnung an einem anderen Tag statt, ist 
hierfür keine (weitere) Entfernungspau-
schale zu berücksichtigen. |

In der Rechtsprechung und Literatur 
wird mitunter vertreten, dass einem Ar-
beitnehmer nur eine hälftige Entfer-
nungspauschale für jeden einzelnen 
Weg zusteht, wenn er an einem Tag nur 
einen Hinweg zur ersten Tätigkeitsstätte 
zurücklegt, dort übernachtet und erst 
einen Tag später den Rückweg von der 
ersten Tätigkeitsstätte zur Wohnung an-
tritt. 

PRAXISHINWEIS | Bei dem darge-
stellten Sachverhalt führen beide 
Sichtweisen rechnerisch zum selben 
Ergebnis. Die Praxisrelevanz ergibt 
sich aber insbesondere dann, wenn 
der Arbeitnehmer von einer von der 
ersten Tätigkeitsstätte aus unternom-
menen mehrtägigen Dienstreise un-
mittelbar zu seiner Wohnung zurück-
kehrt. Hier ist die Ansicht des Finanz-
gerichts Münster nämlich günstiger. 
Für die Besteuerungspraxis ist zu hof-
fen, dass der Bundesfinanzhof in dem 
Revisionsverfahren auch zu diesem 
Punkt Stellung beziehen wird. 

Quelle | FG Münster, Urteil vom 14.7.2017, Az. 
6 K 3009/15 E, Rev. BFH Az. VI R 42/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 196508; FG Baden-
Württemberg, Urteil vom 20.6.2012, Az. 7 K 
4440/10

Für Unternehmer

Nutzungsentnahme für jeden privat genutzten Pkw 
auch bei Einsatz eines Wechselkennzeichens
| Gehören zum Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen mehrere Kraftfahrzeuge, 
die dieser alle auch für private Zwecke nutzt, ist für jedes dieser Fahrzeuge eine 
Nutzungsentnahme anzusetzen. Dies gilt auch bei Einsatz eines Wechselkennzei-
chens. Das steht in einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, die 
auf Bund-Länder-Ebene abgestimmt ist. |

Beachten Sie | In diesen Fällen ist es 
für Unternehmer mitunter sinnvoll, an-
statt der pauschalen Nutzungswertme-
thode (= Ein-Prozent-Regel) die Fahr-
tenbuchmethode zu wählen. Hierbei ist 
allerdings zu beachten, dass die Anfor-
derungen an ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch vergleichsweise hoch sind. 

So muss ein händisch geführtes Fahr-
tenbuch lückenlos und zeitnah geführt 
werden sowie in gebundener Form vor-
liegen.

Quelle | OFD Frankfurt am Main, Verfügung 
vom 18.5.2017, Az. S 2145 A - 015 - St 210, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 194873


